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Ökologische Finanzpolitik 

Dienstwagensteuer fördert Klimaschleudern
Das deutsche Steuerrecht macht Privatfahrten im teuren Firmenauto zum billigen Spaß auf Staatskosten

Die Dienstwagenbesteuerung ist ein fiskalisches und volkswirtschaftliches Problem und ein verteilungspolitischer Skan-
dal. Verschwendung wird belohnt, die Steuerzahler subventionieren wohlhabende Minderheiten. Eine Reform müsste 
die betriebliche Absetzbarkeit, die Treibstoffkosten und die Berechnung des Privatnutzungsanteils berücksichtigen. Nur 
sparsame Fahrzeuge dürften gefördert werden. ¢ VON ANSELM GÖRRES UND DAMIAN LUDEWIG, FÖS 

 Gibt es medizinische 
Gründe dafür, dass Ärzte Patienten im 
Porsche besuchen müssen? Ist unser Stra-
ßennetz so schlecht, dass Außendienstler 
sich im Geländewagen fortbewegen müs-
sen? Fakt ist: 90 Prozent aller neu zugelas-
senen Geländewagen werden gewerblich 
zugelassen, nicht von Privatpersonen. 
Überhaupt wächst der Dienstwagenanteil 
mit dem Preis und dem Hubraum: je höher 
die Wagenklasse, desto höher der Anteil 
der Firmenwagen. Das kommt nicht von 
ungefähr. In vielen Bereichen verlangt das 
deutsche Steuerrecht die strikte Trennung 
privater und geschäftlicher Zwecke. Nicht 
aber bei Firmenfahrzeugen: Hier lassen 
sich private Komfort- und Prestigewün-
sche nahezu unbegrenzt auf Kosten des 
Finanzamts ausleben. Wer teure Autos mit 
kostspieligen Extras und hohem Verbrauch 
kauft, bekommt die Mehrwertsteuer voll 
zurück und kann alle Kosten betrieblich 
geltend machen.

Statusfahrzeugnutzer profitieren

Hauptnutznießer dieses großzügigen Status 
quo sind angestellte Firmenwagennutzer, 
insbesondere Führungskräfte, nicht aber 
Firmeninhaber oder Freiberufler. Denn 
Unternehmer oder Selbstständige zahlen 
immer wenigstens den Teil der Kosten 
selbst, der nach Steuerabzug bleibt, meist 
also mindestens die Hälfte. Angestellte hin-
gegen profitieren von einer großzügigen 
Pauschalregelung, der Listenpreismetho-
de: Für einen Dienstwagen werden jährlich 
zwölf Prozent vom Bruttolistenpreis – das 
ist der Neupreis plus Sonderausstattungen 
inklusive Mehrwertsteuer – als zu versteu-
ernder geldwerter Vorteil angerechnet und 

als Mehreinkommen mit dem persönlichen 
Steuersatz besteuert. Mit dieser Pauschale 
wird eine legale Privatnutzung von bis zu 
90 Prozent abgegolten. Sofern der Arbeit-
geber keine Kostenbeteiligung verlangt, 
gilt für Angestellte bei jedem Privatkilo-
meter der absolute Nulltarif. Angestellte 
und nicht selten auch Angehörige können 
das Fahrzeug privat nutzen und sich jeden 
Cent von der Firma erstatten lassen. 

Tarifangestellte – zum Beispiel Außen-
dienstler oder Servicetechniker – bekom-
men meist Funktionsfahrzeuge, Führungs-
kräfte fahren vornehmere Statusfahrzeuge. 
Bei den Funktionsfahrzeugen ist Privatnut-
zung selten, bei Statusfahrzeugen die Regel. 
Eine Eigenbeteiligung an den Kosten der 
Privatfahrten wird nur jeder zehnten Füh-
rungskraft abverlangt. 

Verschwendung lohnt sich

Die Orientierung der Privatnutzungspau-
schale am Bruttolistenpreis von Neufahr-
zeugen macht es zum einen wenig lohnend, 
Gebrauchtfahrzeuge als Firmenwagen zu 
erwerben. Zwar spart das Unternehmen, 
doch der zu versteuernde geldwerte Vorteil 
der Privatnutzung vermindert sich nicht. 
Zum anderen führt die Berechnungsme-
thode zu einer Bestrafung derjenigen, die 
lieber ein teureres Modell mit niedrigerem 
Verbrauch wählen würden. Ihre Privatnut-
zungspauschale erhöht sich, ohne dass sie 
von den späteren, niedrigeren Verbrauchs-
kosten profitieren würden.

Von der deutschen Dienstwagenbe-
steuerung nutznießen damit all jene, die 
am meisten und am weitesten fahren, den 
höchsten absoluten und relativen Privat-
nutzungsanteil aufweisen, die teuersten 

und neuesten Fahrzeuge nutzen, den ver-
schwenderischsten Fahrstil aufweisen und 
den höchsten Grenzsteuersatz bei der Ein-
kommensteuer haben. Zwar erhöht dieser 
die Last des zugerechneten geldwerten 
Vorteils. Der Vorteil einer im Übrigen kos-
tenlosen Privatnutzung überwiegt dies aber 
bei Weitem. Um sich privat ein gleichwer-
tiges Fahrzeug leisten zu können, müsste 
ein Angestellter deutlich mehr brutto ver-
dienen. Kein Wunder, dass Firmenwagen-
zusagen oder Auto-Upgrades oft beliebter 
sind als Gehaltserhöhungen.

Auch wenn es keine Klimaprobleme 
gäbe, wären diese generösen Regeln ein 
fiskalisches und volkswirtschaftliches Pro-
blem und ein verteilungspolitischer Skan-
dal. Sie laden ausgerechnet die wirtschaft-
lich Stärksten zum verschwenderischen 
Umgang mit betrieblichen Ressourcen ein. 
Alle Steuerzahler subventionieren so eine 
wohlhabende Minderheit von Managern, 
Freiberuflern und Firmeninhabern sowie 
indirekt die deutsche Autobranche. 

Immer mehr Dienstwagen

Unter Klimagesichtspunkten wird dieser 
Zustand erst recht pervers. 2007 sank die 
Zahl neu zugelassener Privat-Pkw von 1,6 
auf unter 1,2 Millionen. Höhere Mehr-
wertsteuer, gekürzte Pendlerpauschale 
und schwache Kaufkraft der Arbeitneh-
mer lassen grüßen. Firmen und Selbst-
ständigen hingegen geht es prima. Sie 
steigerten ihre Pkw-Käufe von 1,7 auf 1,9 
Millionen. Kein Wunder, dass der Anteil 
der Dienstwagen an allen Neuzulassungen 
erstmals bei 62 Prozent liegt. Stärker denn 
je bestimmen die Firmenkäufer von heute 
damit den dank perverser Anreize unöko-
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logischen deutschen Pkw-Fuhrpark von 
morgen. 

Wer solche Fehlentwicklungen korrigie-
ren will, muss an mindestens drei Hebeln 
ansetzen: bei der betrieblichen Absetzbar-
keit des Kaufpreises über Abschreibungen, 
der Behandlung der laufenden Treibstoff-
kosten und der Berechnung des geldwerten 
Vorteils. Im Auftrag von Greenpeace hat 
das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirt-
schaft (FÖS) einen Vorschlag entwickelt, 
der – anders als andere Reformvorschläge 
– bei allen drei Hebeln eine Klimakompo-
nente einführt. Nur dann werden Firmen 
und Dienstwagennutzer dazu motiviert, 
klimagerechte Fahrzeuge zu erwerben statt 
nur ihren persönlichen Status und Luxus 
zu optimieren.

Reform muss zum Klimaschutz beitragen

Über eine Bonus-Malus-Regelung sollen 
Fahrzeuge mit niedrigen Verbrauchswer-
ten gefördert werden. Wer von 2009 bis 
2011 ein Fahrzeug mit 130 bis 140 Gramm 
Kohlendioxidausstoß pro Kilometer er-
wirbt, kann weiterhin alle Kosten voll ab-

setzen. Wer aber Klima schleudern kauft, 
kann künftig nur einen Teil der Anschaf-
fungs- und Treibstoffkosten steuerlich 
geltend machen. Eine ähnliche Staffelung 
gilt für Nutzer von Dienstwagen. Bei Fahr-
zeugen im Zielkorridor ändert sich nichts 
an der Ermittlung des geldwerten Vorteils. 
Doch für Pkw mit höheren Emissionen 
muss ein höherer Vorteil versteuert wer-
den – 13 bis 26 Prozent vom Listenpreis –, 
für verbrauchsarme Fahrzeuge verringert 
sich der Faktor auf vier bis zehn Prozent 
vom Kaufpreis. Nach 2011 sollen die CO2-
Zielwerte schrittweise auf 100 Gramm ab-
gesenkt werden. Bei Elektroautos sollen die 
indirekten Emissionen anhand der Durch-
schnittsemissionen deutschen Stroms zu-
grunde gelegt werden. 

Dies ergäbe für den Nutzer eines 
VW Polo eine jährliche Entlastung von 
786  Euro, für die Nutzung eines BMW X5 
als Dienstwagen eine Belastung von 6.255 
Euro. So könnten bis 2020 die CO2-Emis-
sionen des Pkw-Verkehrs in Deutschland 
um fünf bis zehn Prozent sinken.

Es wird Zeit, dass die Steuergesetze 
nicht privaten Luxus und Kfz-Industrie 

fördern, sondern zum raschen Umbau 
des Fahrzeugparks in Richtung Klima-
schutz beitragen. Damit bekäme auch die 
deutsche Autoindustrie die Signale, die 
sie offenbar braucht. Nicht Autohersteller 
und Dienstwagennutzer sind vor den Zu-
mutungen der Klimapolitik zu schützen, 
sondern das Klima vor den Zumutungen 
der Autowelt.

Der Volkswirt und Unternehmensberater Dr. Anselm 
Görres ist Vorsitzender des Forums Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft (FÖS) und Geschäftsführender Gesell-
schafter der ZMM Zeitmana-

ger München GmbH. 

Damian Ludewig ist Volks-
wirt und FÖS-Geschäfts-
führer. Er ist Mitglied im 

Präsidium des Deutschen 
Naturschutzrings. 

Kontakt: 
Tel. +49 (0)89 / 520113-13, 

E-Mail: foes@foes.de, 
www.foes.de/de/
dienstwagen.php

EU-Chemikalienpolitik

Stunde der Interessenvertreter 
Die neue Europäische Chemikalienagentur ECHA bemüht sich um Offenheit und Transparenz

Die EU-Chemikalienverordnung REACH regelt die Zulassung gefährlicher Stoffe. Um sie umzusetzen, hat im Juni die 
Europäische Chemikalienagentur ECHA die Arbeit aufgenommen. Deren Ansehen steht und fällt mit der Kommunikation 
gegenüber den Interessenverbänden. Die Agentur setzt auf Beteiligung. ¢ VON JOCHEN MATTHES, ECHA*

 Die im Dezember 2006 
verabschiedete EU-Chemikalienverord-
nung REACH (Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung von Chemi-
kalien) ist ein weltweit beachtetes Geset-
zeswerk. Denn in Europa ist jetzt die In-
dustrie dafür verantwortlich, Informatio-
nen über die Sicherheit von Chemika lien 
zu liefern, die sie produziert, importiert 
und verwendet. Der seit dem 1. Juni arbei-
tenden Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) in Helsinki kommt in der tägli-

chen Umsetzung von REACH eine Schlüs-
selrolle zu. Für einen Erfolg der EU-Che-
mikalienpolitik ist es unabdingbar, dass 
ECHA und die REACH-Prozesse bei den 
Interessenverbänden Glaubwürdigkeit ge-
nießen. Um den bestmöglichen Informa-
tionsfluss zu gewährleisten, hat ECHA 
Strategien für die frühzeitige Kommunika-
tion und die Einbeziehung von Interessen-
gruppen entwickelt und Transparenzstan-
dards eingeführt. Die ECHA-Webseiten 
enthalten Informationen in 22 Sprachen.

Die Verordnung 1907/2006/EG, be-
kannt unter dem Kürzel REACH, gilt 
als größtes legislatives Projekt der Eu-
ropäischen Union in den letzten Jahren. 
REACH ersetzt über 40 Gesetzestexte und 
schafft ein EU-einheitliches System für das 
Management von Chemikalien, die in der 
EU produziert oder importiert werden. Die 
Verordnung trat am 1. Juni 2007 in allen 
27 EU-Mitgliedstaaten in Kraft. Die EFTA-
Länder Norwegen, Island und Liechten-
stein verabschiedeten REACH in diesem 


